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Ausführung des Nds. Brandschutzgesetzes; Verkehrsregelung durch die 
örtliche Feuerwehr zur Sicherung gemeindlicher Veranstaltungen 

Der neu eingeführte § 2 Abs. 6 NBrandSchG besagt, dass abweichend von § 36 Abs. 
1 und § 44 Abs. 2 Satz 1 Straßenverkehrsordnung eine Gemeinde auf Beschluss des 
Rates der Gemeinde zur Sicherung von gemeindlichen Veranstaltungen die 
Befugnisse für die Verkehrsregelung durch die örtliche Feuerwehr wahrnehmen lassen 
kann, soweit hierfür Polizeivollzugskräfte nicht oder nicht rechtzeitig ausreichend zur 
Verfügung stehen und die Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzes und der 
Hilfeleistung nicht gefährdet wird. 

Die Regelung dient nicht dazu, eine neue Aufgabe zu definieren, sondern lediglich 
dazu, eine Rechtsgrundlage und somit Rechtssicherheit für die bisherige Praxis der 
örtlichen Feuerwehren zu schaffen. 

Der Ratsbeschluss ist nicht für jede einzelne Veranstaltung erforderlich, sondern kann 
einmalig für alle gemeindlichen Veranstaltungen gefällt werden. 
Zu den gemeindlichen Veranstaltungen zählen u.a. Schützenfeste, 
Sportveranstaltungen (Weiherlauf) und Laternenumzüge. 

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat für diese Aufgabe 
Verfahrenshinweise entwickelt. 

Die Feuerwehr Hilter spricht sich für die Übernahme der Befugnisse für die 
Verkehrsregelung aus. Die Zustimmung der Feuerwehr ist beigefügt. 

Die Polizeistation Dissen a.T.W. hat keine Einwände und befürwortet die Übernahme. 

Beschlussvorschlag: 
Zur Sicherung von gemeindlichen Veranstaltungen kann die Freiwillige Feuerwehr 
Hilter die Befugnisse für die Verkehrsregelung wahrnehmen, soweit hierfür 
Polizeivollzugskräfte nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen und die 
Wahrnehmung der Aufgaben des Brandschutzes und der Hilfeleistung nicht gefährdet 
wird. 

I.A.




